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§ 7 PKVG
 PKVG - Pensionskassenvorsorgegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Die aus den geleisteten Beiträgen an eine Pensionskasse erworbene Anwartschaft auf Alters- und

Hinterbliebenenversorgung wird sofort unverfallbar. Die Abtretung oder Verpfändung dieser Anwartschaft ist

rechtsunwirksam. Für die Pfändung gilt die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896.

2. (2)Für die Errechnung des Unverfallbarkeitsbetrages gilt § 5 Abs. 1a des Betriebspensionsgesetzes (BPG), BGBl.

Nr. 282/1990; eine Abfindung ist zulässig, wenn dieser Unverfallbarkeitsbetrag den sich aus § 1 Abs. 2 und 2a PKG

ergebenden Betrag nicht übersteigt.

3. (3)Nach dem Ende des Anspruches auf einen Bezug nach dem BBG kann der Anwartschaftsberechtigte

1. 1.die Umwandlung des Unverfallbarkeitsbetrages in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft verlangen; bei

Eintritt des Leistungsfalles hat der Leistungsberechtigte gegen die Pensionskasse einen Anspruch aus der

beitragsfrei gestellten Anwartschaft; die anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen

versicherungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Leistungsfall sind zu berücksichtigen;

2. 2.die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in die Pensionskasse eines Arbeitgebers, einer

Gebietskörperschaft oder eines Rechtsträgers, der der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegt, einer

Gruppenrentenversicherung eines Arbeitgebers oder in eine Rentenversicherung ohne Rückkaufsrecht

verlangen;

3. 3.die Übertragung des Unverfallbarkeitsbetrages in eine ausländische Altersversorgungseinrichtung

verlangen, wenn der Anwartschaftsberechtigte seinen Arbeitsort dauernd ins Ausland verlegt;

4. 4.die Fortsetzung der Pensionskassenvorsorge nur mit eigenen Beiträgen verlangen, wenn auf Grund der

Vorsorgevereinbarung mindestens fünf Jahre Beiträge geleistet wurden.

4. (4)Gibt der Anwartschaftsberechtigte binnen sechs Monaten keine Erklärung über die Verwendung seines

Unverfallbarkeitsbetrages ab, ist dieser in eine beitragsfrei gestellte Anwartschaft (Abs. 3 Z 1) umzuwandeln.

Verlangt der Anwartschaftsberechtigte zu einem späteren Zeitpunkt die Übertragung dieser Anwartschaft in die

Pensionskasse eines Arbeitgebers, einer Gebietskörperschaft oder eines Rechtsträgers, der der Kontrolle des

Rechnungshofes unterliegt, in eine Gruppenrentenversicherung eines Arbeitgebers oder in eine ausländische

Altersversorgungseinrichtung (Abs. 3 Z 3), ist die Anwartschaft neuerlich in einen Unverfallbarkeitsbetrag

umzuwandeln. Dieser berechnet sich unter Berücksichtigung der anteiligen Veranlagungserträge und anteiligen

versicherungstechnischen Gewinne oder Verluste bis zum Zeitpunkt der Übertragung nach denselben

Rechenregeln, die bei der erstmaligen Berechnung des Unverfallbarkeitsbetrages (Abs. 3 Z 1) zugrunde zu legen

waren.
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